[image: image1.png]‘rbetsmarkisorvio
e





An das Service für Unternehmen Vorarlberg 
Telefon 
05574/691-0
Fax 
05574/691-80160
Mail 
sfu.vorarlberg@ams.at
Wir verbinden Mensch und Arbeit.

Stelleninserat
Unternehmensdarstellung (Leitsatz, Informationen zur Branche, „Wir sind….“):      

     
Berufsbezeichnung: 
Aufgaben: (Beschreibung des Tätigkeitsfeldes)
· 
· 
· 
· 
· 
Anforderungen: (Schul- und/oder Berufsabschlüsse, Spezialkenntnisse, Berufserfahrung, …)
· 
· 
· 
· 
· 
Arbeitszeit: (Ganztags-, Teilzeit-, Schichtarbeit): 
Sonstiges (wie Arbeitstage, Öffnungszeiten…): 
Mindestentgeltangaben (in EURO, brutto)
Kennzeichnungspflichtig
:  FORMDROPDOWN 

Entgelt auf Vollzeitbasis:       
Entgeltzeitraum:  FORMDROPDOWN 

Überzahlung:  FORMDROPDOWN 

Arbeitsort: 
Leistungen des Unternehmens: („Wir bieten…“,  wie Detailinformationen zu den Lohnangaben, zur Überzahlung, Sachleistungen, Arbeitskleidung, Werksverkehr, Essenszuschuss, Zimmer)

· 
· 
·      
Art der Bewerbung: (Art Kontaktaufnahme – schriftl, telefonisch, Mail/ Bewerbungsunterlagen – Lebenslauf, Zeugnisse/ Adressat der Bewerbung – Kontaktperson im Unternehmen mit Kontaktdaten)

Weitere wichtige Informationen:
· Anzahl der offenen Stellen: 
· Dauer des Dienstverhältnisses (Dauerstelle, Saisonsstelle, befristet bis): 

· Art des Dienstverhältnisses (Arbeiter/in, Angestellte, Lehrling): 
· Eine Zuweisung von maximal 
· Veröffentlichung in der Stellenliste und im eJob-Room des AMS erwünscht 
 FORMCHECKBOX 
 ja
 FORMCHECKBOX 
 nein
· Europaweite Suche erwünscht?



 FORMCHECKBOX 
 ja
 FORMCHECKBOX 
 nein

Unternehmensdaten:
Firmenname:
     
Adresse:

Telefon:

E-Mail:

Art des Betriebes: 

eAMS-Konto freigeschalten:  FORMDROPDOWN 

Datum: 
Jobs und Personal per Mausklick! AMS – Ihr Partner im Internet: www.ams.at/vbg
� Der § 9, Abs. 2 GLBG verlangt, dass in Stellenausschreibungen (dh auch in AMS-Inseraten) das für den ausgeschriebenen Arbeitsplatz geltende Mindestentgelt anzugeben ist. Das Gesetz trat mit 1. März 2011 in Kraft.





Informationen zu "kennzeichnungspflichtig"


"kennzeichnungspflichtig" bedeutet, dass die erforderlichen Angaben zum Mindestentgelt für die Stellenmeldung erforderlich sind.


Kennzeichnungspflichtige Stellen�Das sind Stellen, deren Entgelt auf Basis von Kollektivverträgen, Mindestlohntarifen, gesetzlichen Bestimmungen, Satzungen und Lehrlingsentschädigungen geregelt ist.
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